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Uebersicht über die Sammelstellen 
 
In der Gemeinde Kerns bestehen folgende Sammelstellen: 
 
Melchtal:  - Durrenbach:  Kehricht, Karton, Altglas, Konservendosen 
 
   - Säge:  Kehricht, Karton, Altglas, Altpapier, Alteisen, 
      Altöl, Kleider, Küchenabfälle 
 
St. Niklausen: - Schulhaus:  Kehricht, Karton 
 
   - Tiefkühlanlage: Altglas 
 
   - Säge:  Kehricht, Karton 
 
   - Zubnerried:  Kehricht, Karton 
 
Kerns:   - Hölzlibrücke:  Kehricht, Karton 
 
   - Gemeindehaus: Kehricht, Karton, Altglas, Altpapier, Altöl, 
      Kleider, Konservendosen, Neonröhren, 
      Energiesparlampen, Batterien, Alu, Küchen- 
      Abfälle, PET-Flaschen 
 
   - bei der Kirche: Altglas 
 
   - Grund:  Kehricht, Karton 
 
   - Kappelenwäldli: Kehricht 
 
   - Sandbach:  Kehricht 
 
   - Gasthaus Sand: Altglas 
 
 
Hauskehrichtabfuhr 
 
Jeden Mittwoch ab 07.00 Uhr. Bezüglich allfälligen Ausnahmen wird auf die jeweilige Publi-
kation im Obwaldner Amtsblatt hingewiesen. 
 
Wir bitten für die Abfuhr nur reguläre und verschlossene Kehrichtsäcke oder die genormten 
Container bereitzustellen. Es ist verboten, die Kehrichtsäcke schon am Vorabend der Ab-
holung auf Strassen, Trottoirs und Plätzen zu deponieren. 
 
In den Hauskehricht gehören keine separat entsorgbaren Abfälle wie Papier, Karton, Altglas 
etc.. 
 
 
Kartonabfuhr 
 
Der Karton ist jeweils nebst dem Hauskehricht separat bereitzustellen. Mit der Kartonabfuhr 
wird was folgt mitgenommen: Wellpappe, Schachteln, Briefcouverts ohne Fenster, Schreib-
papier, Eierkartons, Früchte- und Gemüsekartons, Kataloge, Bücher, Papiertragtaschen etc.. 
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Sperrgutabfuhr 
 
Jeweils zweimal im Jahr wird der Sperrgut separat abgeführt. Die jeweiligen Daten sind aus 
dem „Kernser Infoheft“ zu entnehmen. Eine Publikation der Sperrgutabfuhr im Obwaldner 
Amtsblatt erfolgt in Zukunft nicht mehr. 
 
Als Sperrgut gelten Abfälle, die im regulären Kehrichtsack nicht untergebracht werden 
können. 
 
Grössere Mengen Sperrgut und Güter, welche nach den geltenden Bestimmungen nicht 
durch reguläre Sperrgutabfuhr beseitigt werden können (z.B. erheblicher Zeitaufwand beim 
Verladen), sind auf eigene Kosten durch Spezialabnehmer wegzuschaffen. 
 
 
Altpapier 
 
Das Altpapier wird von der Schule Kerns zweimal im Jahr separat eingesammelt. Die Pu-
blikation der Termine erfolgt jeweils mittels einem Flugblatt. Es besteht jedoch auch die 
Möglichkeit, bei der Sammelstelle Melchtal und Gemeindehaus Kerns Altpapier während 
dem ganzen Jahr zu deponieren. 
 
Grössere Papiermengen wie Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Broschüren (ohne 
Plastikhüllen) sind übers Kreuz gebunden bereitzustellen. Couverts, Karton und Schreib-
maschinenpapier gehören nicht ins ordentliche Altpapier. 
 
 
Grünabfälle 
 
Als kompostierbare Abfälle gelten: 
 
ð aus Garten: 
 
• Grasschnitt, Laub 
• Baum- und Heckenschnitt 
• Schnittresten von Blumen und Zierpflanzen 
• Unkraut (keine Steine) 
• Aeste und Baumschnitt 
 
Diese Grünabfälle können auf die Gründeponie Mai, Wisserlen, Kerns oder auf die Gründe-
ponie Durrenbach, Melchtal, gebracht werden. 
 
Nicht kompostierbare Abfälle wie Bauholz, beschichtetes und imprägniertes Holz, Teppiche, 
Stoffe, Metalle, Glas, Steine, Kunststoffe, Chemikalien, ölhaltige Flüssigkeiten, alle anderen 
Flüssigkeiten, Katzenstreu, Staubsaugersäcke etc. gehören entweder zur Hauskehrichtab-
fuhr oder sie sind separat zu entsorgen. 
 
Wer die Möglichkeit hat, die kompostierbaren Abfälle im eigenen Garten zu verwerten, sollte 
dies auch weiterhin tun. Das ist die umweltfreundlichste Methode. 
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Küchenabfälle 
 
Kleinere Mengen Küchenabfälle können bei den Sammelstellen 
 
Melchtal: Säge 
 
Kerns:  Gemeindehaus 
 
entsorgt werden. 
 
Für Speiseresten von Hotels und Restaurants sind mit den entsprechenden Abnehmern 
spezielle Lösungen zu vereinbaren. 
 
 
Altöl 
 
Altöle wie Motorenöle, Speisefette und -öle werden folgenden Sammelstellen zugeführt: 
 
Melchtal: Säge 
 
Kerns:  Gemeindehaus 
 
Von dieser Sammlung ausgenommen ist der gewerbliche und industrielle Altölabfall, für den 
weiterhin separate Abmachungen mit Spezialabnehmern zu treffen sind. 
 
 
Batterien 
 
Im Grundsatz sind alle Batterie-Verkaufsstellen verpflichtet, Altbatterien zurückzunehmen. 
Folgender Sammelstelle können die Altbatterien ebenfalls zugeführt werden: 
 
Kerns:  Gemeindehaus 
 
 
Neonröhren, Energiesparlampen 
 
Auch hier sind alle Lampenverkaufsstellen im Grundsatz verpflichtet, die Neonröhren und 
Energiesparlampen zurückzunehmen. Bei folgender Sammelstelle können zudem die Neon-
röhren und Energiesparlampen entsorgt werden: 
 
Kerns:  Gemeindehaus 
 
 
Konservendosen 
 
Gebrauchte Konservendosen, auch solche mit Porzellanlacken (weisse Innenschicht), 
können bei richtiger Vorbereitung wiederverwertet werden. Diese Weissblechdosen ge- 
hören also nicht in den Hauskehricht. 
 
Weissblechdosen bestehen aus verzinntem Stahlblech. Zinn und Eisen zu trennen ist 
technisch durchaus möglich. Man gewinnt damit zwei wertvolle Rohstoffe zurück. Mit der 
Wiederverwertung gebrauchter Dosen werden der Gemeinde Kosten und der Umwelt 
Belastungen erspart. 
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Die gebrauchten Konservendosen können bei folgenden Sammelstellen entsorgt werden: 
 
Melchtal: Durrenbach 
 
Kerns:  Gemeindehaus 
 
 
Aluminium 
 
Zulässig sind: 
 
ð Alu-Verpackungen, z.B. Haushaltfolien, Schokoladenpapier, Formen von Kuchen und 

Fertiggerichten, Tiefkühlboxen, Konfitürenportionendösli etc. 
 
ð Alu-Behälter, z.B. leere Spraydosen, gut ausgedrückte Tuben (ohne Deckel), Hand-

cremedosen etc. 
 
ð Alu-Deckel, z.B. Joghurt, Quark, Rahm, Butterportionen etc. 
 
ð Alu-Abfall, z.B. Pfannen, Rohre, Vorhangstangen, Veloschilder, Kessel, Löchersiebe etc. 
 
Das Aluminium kann folgender Sammelstelle zugeführt werden: 
 
Kerns:  Gemeindehaus 
 
 
Altglas 
 
Für die Entsorgung von Altglas stehen folgende Sammelstellen zur Verfügung: 
 
Melchtal:  - Durrenbach 
   - Säge 
 
St. Niklausen: - bei der Tiefkühlanlage 
 
Kerns:   - Gemeindehaus 
   - bei der Kirche 
   - beim Gasthaus Sand 
 
 
Alteisen 
 
Jeweils zweimal im Jahr wird das Alteisen zusammen mit dem Sperrgut abgeführt. Die je-
weiligen Daten sind aus dem „Kernser Infoheft“ zu entnehmen. 
 
 
Kleider und Schuhe 
 
In Zusammenarbeit mit der TEXAID sind bei den Sammelstellen 
 
Melchtal: Säge 
 
Kerns:  Gemeindehaus 
 
Kleidercontainer aufgestellt. Die Alttextilien sind verpackt in einem Plastiksack im Container 
zu deponieren. 
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Pneus 
 
Alte Pneus sind grundsätzlich direkt dem Händler zurückzugeben oder über die Firma 
Walther AG, Brünigstrasse 64, Alpnach-Dorf (Tel. 041 660 66 80 oder 041 662 13 60) 
zu entsorgen. 
 
Alte Pneus werden bei der Sperrgutabfuhr der Gemeinde Kerns nicht mehr mitgenommen. 
 
 
Plastik 
 
Plastik (Bauplastik, Siloballenhüllen etc.) wird zweimal im Jahr zusammen mit der Sperrgut-
abfuhr eingesammelt und separat entsorgt. Für Landwirte, Bauunternehmungen etc., welche 
einen grossen Plastikanfall haben, besteht die Möglichkeit, den Plastik direkt bei der 
Sammelstelle „Albert Bucher, Höchhuis, Kerns“, abzuliefern. 
 
 
Sonderabfälle 
 
Chemikalien, Gifte, Farben, Lösungsmittel, Fiebermesser etc., die in kleinen Mengen in 
Haushaltungen anfallen, können in allen Drogerien und Apotheken oder bei der ARA 
Alpnach entsorgt werden. 
 
Grössere Mengen, die in Industrie und Gewerbe anfallen, müssen separat entsorgt werden. 
Als Abnehmer steht zur Verfügung: Lobbe-Sibag AG, Reusseggstrasse 17, 6020 Emmen-
brücke (Tel. 041 420 77 33). 
 
 
Kühlgeräte-Entsorgung 
 
Nach den neuen Vorschriften des Bundes und der Umweltschutzverordnung vom 1. Januar 
1990 ist die sachgemässe Entsorgung von Kühlgeräten eine ökologische Notwendigkeit. 
 
Die Kühlgeräte (Kühlschränke, -truhen etc.) werden mit der Sperrgutabfuhr der Gemeinde 
Kerns mitgenommen, sofern die Entsorgungsvignette  angebracht ist. Die Vignetten sind 
gegen eine Gebühr von Fr. 76.00 (inkl. MwSt) pro Gerät auf der Gemeindekanzlei Kerns 
erhältlich. Kühlgeräte ohne Vignette müssen zurückgewiesen werden! 
 
 
Elektronikabfälle 
 
Elektronische Geräte beinhalten verschiedene Schadstoffe, deren Entsorgung Probleme 
bereiten. Elektronikabfälle werden auf der Deponie Cholwald nicht mehr angenommen. 
Folgende Entsorgungswege sind einzuhalten: 
 
ð Büroelektronik wie Computer, Drucker, Kopierer, Rechner, Telefonapparate, Telefaxge-

räte, Funkgeräte, Magnetbänder etc.: 
 
 - Entsorgung über die Firma Walther AG, Alpnach (bis 50 kg pro Stück gratis); 
 
 - Rückgabemöglichkeit (auch ohne Neukauf) an Fachhändler, Hersteller oder Importeur. 
 
 Die Kosten für die Verwertung und fachgerechte Entsorgung werden durch vorgezogene 

Recyclinggebühren beim Kauf neuer Geräte oder Systeme gedeckt. 
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ð Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Radios, Stereoanlagen, Verstärker, Laut-

sprecher, Tonbandgeräte, Videogeräte etc.: 
 
 Rückgabemöglichkeit an eines der folgenden Radio- und TV-Fachgeschäfte (auch ohne 

Neukauf): 
 
 - Wiese AG, Sarnen   - Remember AG, Sarnen 
 
 Andere Geschäfte nehmen nur die von ihnen verkauften Geräte zurück. Das Fachge-

schäft leitet die nicht mehr brauchbaren Geräte an eine autorisierte Recyclingfirma weiter. 
Die Entsorgungsgebühr hierfür ist direkt zu bezahlen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die 
Einführung einer vorgezogenen Entsorgungsgebühr vorgesehen. Zurzeit ist mit ungefähr 
folgenden Entsorgungskosten zu rechnen: Fernsehapparate Fr. 69.00, HIFI-Geräte 
Fr. 27.00, Videogeräte Fr. 27.00, Kleingeräte Fr. 16.00. 

 
ð Haushalt-Elektronikgeräte  wie Staubsauger, Nähmaschinen, Kaffeemaschinen, Mixer, 

Waschmaschinen, Tumbler, Kochherde etc.: 
 
 Rückgabemöglichkeit an das Fachgeschäft ist von Fall zu Fall abzuklären. Apparate mit 

grossem Metallanteil wie Waschmaschinen, Tumbler und Kochherde können z.B. der 
Altstoffhandel Walther AG, Alpnach, abgegeben werden. 

 
 
Bauabfälle 
 
Die Deponie „untere Rüti“, Kerns, steht für die Ablagerung folgender Bauabfälle zur Ver-
fügung: 
 
• Belagsanteile 
• Beton, Zementmörtel 
• Mauersteine 
• Gips 
• Keramik 
• Ziegel, Eternit 
 
Andere Stoffe dürfen nicht abgelagert werden. Die Bauabfälle dürfen nicht mit Sonderab-
fällen vermischt sein. 
 
Eigentümerin der Deponie ist die Teilsame Dorf, Kerns. Für den geordneten Betrieb ist die 
Bauunternehmung Eberli AG, Kerns, als Deponiebetreiberin verantwortlich. Es wird auf die 
nachfolgend aufgeführten Betriebsvorschriften hingewiesen: 
 
• Die Deponie steht für die Ablagerung der zugelassenen Materialien zu einheitlichen und 

marktüblichen Tarifen allen Lieferanten ab Obwaldner Baustelle zur Verfügung. 
 
• Jede einzelne Zulieferung muss jeweils vor dem Ablad in die Eingangskontrolle einge-

tragen werden. 
 
• Vom Transporteur dürfen ohne Zustimmung des Deponiewartes keine Abfälle direkt in die 

Deponie eingebracht werden. Das Material ist nach den Anweisungen des Deponiewartes 
auf dem bezeichneten Zwischenlagerplatz abzuladen. 

 
• Verstösse gegen die Vorschriften werden geahndet. Bei Ablagerung nicht zugelassener 

Abfälle müssen diese wieder abtransportiert bzw. auf Kosten des Verursachers entsorgt 
werden. 
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• Die Ablagerung von Material ist nur von Baustellen im Kanton Obwalden zugelassen. 
 
 
 
 
Besondere Bestimmungen für die Kehricht- und Spezialabfuhren auf Melchsee-Frutt 
 
 
Uebersicht über die Sammelstellen 
 
Auf Melchsee-Frutt bestehen folgende Sammelstellen: 
 
Distelboden:    Kehricht, Karton 
 
Bergstation Gondelbahn:  Kehricht, Karton, Altglas, Altpapier, Alteisen, Alu 
 
 
 
Hauskehrichtabfuhr 
 
Im Winter wird der Hauskehricht wöchentlich eingesammelt und in der Kehrichthalle 
zwischengelagert. 
 
Im Sommer wird der Hauskehricht ebenfalls wöchentlich eingesammelt und direkt auf die 
Deponie Cholwald geführt. 
 
In den Hauskehricht gehören keine separat entsorgbaren Abfälle wie Papier, Karton, Altglas 
etc.. 
 
 
Kartonabfuhr 
 
Der Karton ist jeweils nebst dem Hauskehricht separat bereitzustellen. Mit der Kartonabfuhr 
wird was folgt mitgenommen: Wellpappe, Schachteln, Briefcouverts ohne Fenster, Schreib-
papier, Eierkartons, Früchte- und Gemüsekartons, Kataloge, Bücher, Papiertragtaschen etc.. 
 
Altpapier 
 
Das Altpapier kann während dem ganzen Jahr bei der Sammelstelle bei der Bergstation der 
Gondelbahn deponiert werden. 
 
Grössere Papiermengen wie Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Broschüren (ohne Plastik-
hüllen) sind übers Kreuz zu binden. Couverts, Karton und Schreibmaschinenpapier gehören 
nicht ins ordentliche Altpapier. 
 
 
Altglas 
 
Für die Entsorgung von Altglas steht bei der Bergstation der Gondelbahn eine Sammelstelle 
zur Verfügung. 
 
 
Alteisen 
 
Das Alteisen kann ebenfalls bei der Sammelstelle bei der Bergstation der Gondelbahn de-
poniert werden. 
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Diverses 
 
Bezüglich den weiteren Abfuhrmöglichkeiten und Spezialentsorgungen wird auf das vor-
stehende Merkblatt über die Kehricht-, Sperrgut- und Spezialabfuhren in der Gemeinde 
Kerns verwiesen. 
 
 
 
Stand: 3. Mai 2002/da 
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